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Rat und 
Hilfe

Schwangeren-
beratung

Weitere Infos:

Die Beraterinnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Schweigepflicht

Für Beratungsgespräche ist eine 
Terminvereinbarung  nötig. 

Die Kontaktdaten finden Sie unter dem 
jeweiligen Beratungsangebot.

Terminvergabe

Kostenfrei



Möchte eine schwangere Frau ihr Kind zur Adoption 
freigeben und ihre Identität nicht preisgeben, ist eine 
vertrauliche Geburt möglich.

Die vertrauliche Geburt ist eine Hilfestellung für 
Schwangere, die die Schwangerschaft und Geburt 
geheim halten wollen. Sie ermöglicht es, das Kind 
anonym und medizinisch sicher zur Welt zu bringen. 
Eine Beraterin einer Schwangerschaftsberatungs-
stelle unterstützt Schwangere auf Wunsch vor und 
nach der Geburt. Die Beraterin ist an die gesetzliche 
Schweigepflicht gebunden, niemand erfährt von Ih-
rer Schwangerschaft.

Beratung zur vertraulichen 
Geburt  gemäß § 25 SchKG

Jede Frau hat nach einem auffälligen pränataldiag-
nostischen Befund einen gesetzlichen Anspruch auf 
Beratung.

Beratung nach auffälligem 
pränataldiagnostischem Befund 

gemäß § 2a Abs. 1 SchKG

Sind sie ungewollt schwanger?

Denken sie über einen Abbruch nach?

Sind Sie noch unter 12 Wochen nach 
der Empfängnis?

Wenn es keine medizinischen oder kriminologischen Grün-
de gibt, ist eine Beratung vorgeschrieben. Bis zum Abbruch 
müssen drei ganze Tage verstreichen. In Ausnahmefällen 
übernimmt eine Krankenkasse die Kosten bei keinem oder 
geringem Einkommen.

Ausnahme: 
Wenn Sie kein oder nur ein geringes Einkommen haben, 
können Sie bei einer Krankenkasse einen Antrag auf Kosten-
übernahme stellen. Maßgeblich ist nur Ihr eigenes Einkom-
men, nicht das Ihres Partners.

Gesundheitsamt Norden:
Neuer Weg 36-37 | 26506 Norden

I. Wilken
04941 16-5370
ilwilken@landkreis-aurich.de

Gesundheitsamt Aurich:
Extumer Weg 29 | 26603 Aurich

K. Hinrichs
04941 16-5335
khinrichs@landkreis-aurich.de

Schwangerschaftskonfliktberatung 
gemäß § 219 StGB und §7 SchKG

Gesundheitsamt Norden: 
Neuer Weg 36-37 | 26506 Norden

I. Wilken
04941 16-5370
ilwilken@landkreis-aurich.de

Die Stiftung unterstützt Frauen mit geringem 
Einkommen einmalig finanziell.

Der Antrag muss persönlich von der Schwangeren 
vor der Geburt des Kindes gestellt werden.

Stiftung „Familie in Not“

Gesundheitsamt Norden: 
Neuer Weg 36-37 | 26506 Norden

K. Lienemann
04941 16-5367
klienemann@landkreis-aurich.de

Montags, dienstags und donnerstags vormit-
tags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und nach 
telefonischer Vereinbarung

Gesundheitsamt Aurich:
Extumer Weg 29 | 26603 Aurich

A. Voss
04941 16-5308
avoss@landkreis-aurich.de

Dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung


